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Die WTS AG Steuerberatungsgesell-

schaft zählt mit rund 450 Mitarbeitern 

an sechs inländischen Standorten und 

fünf Tochtergesellschaften in China, 

Indien, Frankreich, der Schweiz und den 

Niederlanden zu den größten deutschen 

Unternehmen der Branche. Der Schwer-

punkt der WTS liegt auf der Steuerbe-

ratung multinationaler Konzerne und 

großer international tätiger mittelstän-

discher Unternehmen. Die WTS ist eine 

reine Steuerberatungsgesellschaft ohne 

Konfliktpotenzial zwischen Wirtschafts-

prüfungstätigkeit und Beratung.
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Bei der qualifizierten Bestätigung der 
VAT-ID Ihrer Kunden unterstützen wir Sie 

tatkräftig und wie gewohnt praxisnah. Dabei 
kommt unser speziell entwickeltes Software-
Tool eVATCheck-ID zum Einsatz. Es steht für 
ein Höchstmaß an Rechtssicherheit und eine 
Reduzierung umsatzsteuerlicher Risiken.

Wichtig für Sie: Unser Tool greift nicht in 
Ihre Unternehmens-Software (z.B. SAP®) 

ein. Sie exportieren lediglich die Stammdaten Ih-
rer Kunden und übergeben diese Daten an uns 
zur Prüfung.

Automatisiert gleichen wir in einem er-
sten Prozessschritt Ihre Stammdaten 

mit den Informationen ab, die bei der jewei-
ligen EU-Finanzbehörde zu Ihrem Kunden ge-
speichert sind. Bei der Datenübermittlung an 
die Finanzverwaltung wird der Datenschutz 
durch die Übertragung über eine gesicher-
te Internet-Verbindung gewahrt. Sie erhalten 
umgehend Rückmeldung über den Prüfstatus 
der eingereichten VAT-ID. Die Fehler werden 
farblich unterschieden. 

In einem zweiten Prozessschritt ermit-
teln wir mit Ihnen gemeinsam die Daten, 

die erforderlich sind, damit Sie eine schriftliche 
qualifizierte Bestätigung erhalten. Nur so errei-
chen Sie die gewünschte Rechtssicherheit für 
das Ausstellen von Rechnungen ohne Umsatz-
steuer an unternehmerische Empfänger von 
Lieferungen oder sonstigen Leistungen im EU-
Ausland.

Unsere Leistungen beinhalten darüber 
hinaus Empfehlungen zur optimalen Or-

ganisation der erhaltenen Bestätigungsmittei-
lungen, damit Sie im Fall einer Prüfung durch die 
Finanzverwaltung in der Lage sind, die Unterla-
gen ohne großen Aufwand und mit der Sorgfalt 
eines ordentlichen und gewissenhaften Kauf-
manns vorlegen zu können.

Falls Ihre Kundenstruktur durch eine hohe 
Debitoren-Fluktuation gekennzeichnet ist, 

passt sich unser Tool eVATCheck-ID flexibel an 
Ihre Bedürfnisse an. 

SAP® ist eine eingetragene Marke der SAP AG in Deutschland und vielen anderen Ländern.

„Betriebsprüfer setzen die strengen formalen Vorgaben des Bundesministeriums der 
Finanzen erfahrungsgemäß strikt durch, soweit es um die Steuerfreiheit von innerge-
meinschaftlichen Lieferungen geht. Man muss nun damit rechnen, dass die hohen Anfor-
derungen, die ab 2010 auch für innergemeinschaftliche Dienstleistungen gelten, ebenso 
konsequent durchgesetzt werden. Wenn die Voraussetzungen in einem Unternehmen 
nicht erfüllt sind, droht die Nachversteuerung der Umsätze. Daher empfehlen wir unseren 
Mandanten, bei Lieferungen und sonstigen Leistungen an Unternehmer in der EU eine qua-
lifizierte Bestätigung über die geprüfte VAT-ID des Leistungsempfängers einzuholen.“

Joachim Strehle, Leiter WTS Service Line Umsatzsteuer

Mit dem „Mehrwertsteuer-Paket 2010“ ist 

das Umsatzsteuerrecht in der EU grundlegend 

reformiert worden. Dienstleistungen an EU-Unter-

nehmer sind grundsätzlich ohne Umsatzsteuer 

abzurechnen. Allerdings fordert die deutsche 

Finanzverwaltung nun auch für solche Leistungen 

eine qualifizierte Prüfung der Umsatzsteuer- 

Identifikationsnummer (VAT-ID) des Kunden. 

Bislang galt diese Auflage nur als Voraussetzung 

für die Steuerfreiheit innergemeinschaftlicher 

Lieferungen, nicht jedoch für Dienstleistungen. 

Zum ordnungsgemäßen Buch- und Belegnachweis 

gehört das Einholen einer qualifizierten schriftlichen 

Bestätigung beim Bundeszentralamt für Steuern 

über die erfolgreiche Prüfung von VAT-ID, Firmie-

rung und Adresse des Rechnungsempfängers.

Unser neues Software-Tool unterstützt Sie bei 

dieser elementaren Aufgabe.   


